
Kinderschutz-

Vereinbarung

Verfahrensablauf



Auffälligkeit im Sinne des § 8 a?

Systematische

Beobachtung

Weitere 
allgemeine

Beobachtung

Klärung und Einschätzung

des Verhaltens und
Aspekte der Lebens-

situation

Information an die

Schulleitung (§ 2 Abs. 1,2,3,4)

Gemeinsame Einschätzung:
Liegen gewichtige Anhaltspunkte für

eine Kindeswohlgefährdung

vor?

Weiter auf S. 2

Hinzuziehen einer erfahrenen 
Fachkraft zu im System Schule

ausgebildeten Personen

Weitere allgem. Beobachtung 

oder Einleitung weiterer 

geeigneter Maßnahmen 

in der Schule

Risikoeinschätzung (§ 2 Abs. 4)

Nein

Ja

Kind fällt auf

Verfahrensablauf zur Vereinbarung
gemäß §§ 8a und 72a SGB VIII – KJHG und §42 Abs. 6 SchulG NRW

Ja Nein



Fortsetzung Seite 1

Gefährdung des Kindeswohls oder 

akute Gefährdungdes Kindeswohls?

Aufstellung eines

Schutzplanes

Kontaktaufnahme zu den

Personensorgeberechtigten/

Erziehungsberechtigten sowie
Zum Kind (§3 Abs. 1,2,3)

Bei akuter Gefährdung

des Kindeswohls ist das
Jugendamt sofort 

einzuschalten (§ 5 Abs. 1,, 2)

Ende

Internes Verfahren des

Jugendamtes

Wird die Hilfe angenommen?

Aufzeigen von Wegen

und Möglichkeiten

Nachvollziehbare
Absprachen/Vereinbarungen

(Inhalte: Hilfen, Umfang, Zeit)

Schule kontrolliert und
dokumentiert auch bei 

internen Maßnahmen

Mitteilung an das

Jugendamt durch die

Leitung der Schule
(Inhalte s. § 4.2)

Einbeziehung der

Personenberechtigten

(§ 4.3)

Dokumentation durch das
Jugendamt

(siehe internes

Verfahren)

Ende

Gefährdung
Akute Gefährdung

Ja

Nein (§4 Abs.1,2,3)


